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Der Bundesrat erläßt, gestützt auf einen noch in Kraft befindlichen, dringlichen BundesbeschluB von 1934 betr. der Wahrung
der innern und äußern Sicherheit, die Verordnung über zivile Schutz- und Betreuungsorganisationen, nach der Betriebe mit

50 und mehr Angestellten und Arbeitern eine betriebliche Organisation aufzustellen haben, und jedermann vom 15. bis 65.

Altersjahr angehalten wird, die von der Organisation übertragenen Pflichten zu erfüllen und an den Kursen teilzunehmen.

Pfabrik lauft gäng!
Mir schtanze die Paragraphe halt vor s Gsetz da isch!"
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